
 
 
 

Beschluss vom 3. Juni 2024 
 
 

 
 
Parl.-Nr. 2024.21 
Erhöhung des Subventionsbeitrags an den Kunstverein Winterthur für die Übernahme 
des städtischen Museumspersonals; Bewilligung eines Verpflichtungskredits für jährlich 
wiederkehrende Ausgabe von Fr. 4'750'000 

 

 
 
Das Stadtparlament hat an seiner Sitzung vom 3. Juni 2024 mit 56:0 Stimmen beschlossen: 
 
 
1. Ab 1. Januar 2025 wird für den Subventionsbeitrag von 3,15 Mio. Franken an den Kunstver-
ein Winterthur und städtische Nebenleistungen von rund 1,6 Mio. Franken eine jährlich wieder-
kehrende Ausgabe von insgesamt 4,75 Mio. Franken bewilligt. Die Kreditbewilligung erstreckt 
sich auch auf allfällige teuerungsbedingte Mehrkosten. 
(Dieser Beschluss unterliegt der obligatorischen Volksabstimmung.) 
 
2. Es wird davon Kenntnis genommen, dass die Anpassung des Subventionsvertrags mit dem 
Kunstverein Winterthur durch den Stadtrat erfolgen wird. 
 
 
 
 
 
 Für das Stadtparlament 
  
 Der Parlamentsschreiber: 
 
 M. Bernhard 
 
 
 
 
Mitteilung an: 

‐ Dept. Präsidiales, Dept. Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle, Stadtkanzlei, Finanzkon-
trolle, Bezirksrat. 


